
Beschlussvorlage 
VL-92/2026 
 
Amt: Gremienbüro 
Sachbearbeiter/in: Federica Farruggia 
Aktenzeichen: GB/FF 
 
Beratungsfolge Termin TOP Beratungsaktion 
Stadtverordnetenversammlung der 
Kreisstadt Groß-Gerau 28.04.2026  beschließend 

 
Betreff: 
Wahl der Schriftführungen für die Stadtverordnetenversammlung und deren Ausschüsse 
 
 
Sach- und Rechtslage: 
Gemäß § 61 Abs. 2 Satz 2 HGO und der § 27 der Geschäftsordnung der 
Stadtverordnetenversammlung (GOStvV) sind Schriftführer*innen zu wählen. 
Zu Schriftführer*innen können Stadtverordnete oder Gemeindebedienstete gewählt werden (§ 6 
Abs. 2 S. 2HGO). Die Wahl erfolgt nach Stimmenmehrheit (§ 55 Abs. 5 HGO) schriftlich und 
geheim auf Grund von Wahlvorschlägen. Wenn niemand widerspricht, kann durch Zuruf oder 
Handaufheben abgestimmt werden.  
 
Die Schriftführertätigkeit ist eine ehrenamtliche Tätigkeit, die gemäß der Entschädigungssatzung 
zu entschädigen ist. Dies gilt auch für die Bedienstete. Die Schriftführertätigkeit gehört nicht zu den 
dienstlichen Pflichten und ist damit nicht mit der dienstlichen Vergütung abgegolten.  
 
Es hat sich bewährt, dass nach Möglichkeit Bedienstete der Verwaltung gewählt werden, die in 
einem Fachamt tätig sind, das dem Aufgabenbereich eines bestimmten Ausschusses zugeordnet 
werden kann. Die Zahl der Schriftführer*innen soll sich nach dem jeweiligen Bedarf richten. 
Gegenseitige Vertretung soll in allen Bereichen möglich sein.  
 
Sofern sich alle Stadtverordneten auf einen gemeinsamen Wahlvorschlag einigen, ist gemäß § 55 
Abs. 2 S. 1 HGO der einstimmige Beschluss der Stadtverordnetenversammlung ausreichend. 
Stimmenthaltungen sind unerheblich.  
 
Seitens der Verwaltung werden folgende Personen zur Schriftführung für die 
Stadtverordnetenversammlung und deren Ausschüsse vorgeschlagen: 
 
Frau Karin Keck 
Frau Vanessa Bauhof 
Frau Federica Farruggia  
Herr Felix Merker  
 
 Ja Nein 

Finanzielle Auswirkungen:   
 Haushaltsmittel stehen zur Verfügung?   
 Haushaltsstelle:     
 Ausdruck als Anlage beigefügt   
Neue Investitionen:   
 Folgekosten Berechnung erfolgt   
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Beschlussvorschlag: 
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Mitzeichnungsprotokoll 
     
 




